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RS OGH 1983/2/1 5Ob69/82
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 01.02.1983

Norm

MG §24

WGG §22

Rechtssatz

Im Verfahren nach § 22 WGG 1979 ebenso wie im Verfahren nach § 24 MG kann nur über die Zulässigkeit der seitens

der Bauvereinigung erfolgten konkreten Vorschreibung eines zi6ernmäßig bestimmten Betrages zu einem bestimmten

Termin abgesprochen, nicht aber das gesetzlich zulässige Entgelt schlechthin bindend festgesetzt werden (Rechtslage

vor MRG).
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